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Satzung der Stadt Oldenburg in Holstein über 

die Erhebung einer Hundesteuer  
  
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 
(GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 5153) sowie des § 1 Abs. 1, § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 sowie 
§ 18 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der 
Fassung des Gesetzes vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. 2005 S. 27), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 564), wird nach Beschlussfassung durch die 
Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2022 folgende Satzung erlassen:                
  
 

§ 1  
Steuergegenstand  

  
Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gebiet der Stadt Oldenburg in Holstein. 

  
 

§ 2  
Steuerpflicht  

  
(1) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in ihrem/ seinem Haushalt oder 

Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat (Halterin/ Halter des Hundes).  
 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen 
gemeinsam gehalten. 

  
(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner.  
  

 

§ 3  
Beginn und Ende der Steuerpflicht  

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem ersten Tag des Monats, der auf dem Monat folgt, in dem      
der Hund in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem 
Monat, in dem er drei Monate alt wird. 

  
(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder in Verwahrung genommen hat 

oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern.  
  
(3) Die Steuerpflicht endet mit dem letzten Tag des Monats vor dem Monat, in dem der Hund 

abgeschafft wird, abhandenkommt oder verstirbt.  
  
(4) Bei Wohnortwechsel einer Hundehalterin/ eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit 

dem letzten Tag des Monats vor dem Monat, in den der Wegzug fällt. Sie beginnt mit dem 
ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Zuzug fällt.  

  
(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen 

oder verstorbenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf 
den Erwerb folgenden Kalendervierteljahr steuerpflichtig.  
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§ 4  
Steuersatz  

  
(1) Die Steuer beträgt jährlich  
         

a)  für den ersten Hund 120,00 € 
b)  für den zweiten Hund 135,00 € 
c)  für jeden weiteren Hund 150,00 € 

d)  für den ersten gefährlichen Hund 300,00 € 
e)  für den zweiten gefährlichen Hund 450,00 € 
f)  für jeden weiteren gefährlichen Hund 600,00 € 

  
(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der Anzahl 

der Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt (§ 5) wird, gelten als erste 
Hunde.  
 

(3) Als gefährliche Hunde gelten die Hunde, die von einer örtlichen Ordnungsbehörde nach den 
Maßgaben des § 7 des Gesetzes über das Halten von Hunden für Schleswig-Holstein 
(HundeG) als gefährliche Hunde eingestuft wurden. 

  
(4) Für gefährliche Hund, die im Sinne des § 4 Abs. 3 zu versteuern sind, wird keine     

Steuerfreiheit, keine Steuerermäßigung und keine Zwingersteuer gewährt, so dass die                      
§§ 5, 6 und 7 für gefährliche Hunde nicht anzuwenden ist. 

 
 

§ 5   
Steuerermäßigung  

  
(1) Die Steuer ist auf Antrag der/des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das  

Halten von   
a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten 

bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen;  
b) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von 

berufsmäßigen Einzelwächterinnen/Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes 
benötigt werden; 

c) Therapiehunden, die nachweislich eine zertifizierte Therapiehundeprüfung abgelegt 
haben und für soziale und therapeutische Zwecke verwendet werden. Der Einsatz ist 
nachzuweisen; 

d) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich 
verwendet werden.  

  
(2) Personen, die gewerblich mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben, 

haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für den ersten und zweiten Hund zu versteuern. 
Für weitere Hunde, die weniger als 6 Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer entrichtet 
zu werden.  

 
  

§ 6  
Zwingersteuer  

  
(1) Hundezüchterinnen/Hundezüchter, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen 

Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer 
auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in 
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einem von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführten Zucht- und Stammbuch 
eingetragen sind.   

  
(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten, die Hälfte der 

Steuer nach § 4 Abs. 1, für einen Zwinger nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Das 
Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht 
älter als sechs Monate sind.  

 
  

§ 7  
Steuerbefreiung  

  
Die Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von   
  
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 

Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;  
  
2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von 

bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder 
Feldschutz erforderlichen Anzahl;  

  
3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;  
  
4. Fährten-, Melde-, Rettungs-, Sanitäts- oder Schutzhunden, wenn die Hunde eine Prüfung 

vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben und entsprechend verwendet werden; 
das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein.  

  
5. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend 

untergebracht sind;   
  
6. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind. Die Personen müssen die Merkzeichen GL, BL oder H in ihrem 
Schwerbehindertenausweis verzeichnet haben. 

  
 

§ 8  
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung  

  
(1) Steuerermäßigung und Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn  
  

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind und  
2. die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nachgewiesen 

werden. 
3. in den Fällen des § 5 Abs. 2, § 6 und § 7 Ziffer 5 ordnungsgemäße Bücher über den 

Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen 
vorgelegt werden.  

 
Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Mai (BGBl. S. 1206, 1313) in der jeweils gültigen Fassung wird 
die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung sofort widerrufen. 
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(2) Eine Steuerbefreiung nach § 7 oder eine Steuerermäßigung nach § 5 wird mit Beginn des 
Kalendermonats wirksam, in dem der Antrag gestellt wird; sie endet mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen entfallen.  

  
  

§ 9  
Steuerfreiheit  

  
Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, für die 
Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik versteuern.  
 
 

§ 10  
Meldepflichten  

  
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der 

Stadt anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der  
Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Fall des § 3 Abs. 2 nach Ablauf eines 
Monats. Bei der Anmeldung ist die genaue Hunderasse bzw. bei einer Kreuzung sind die 
verschiedenen Rassen anzugeben.  

  
(2) Die bisherige Halterin/der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 

Tagen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind beim Abmelden Name und 
Wohnort der Erwerberin/des Erwerbers anzugeben.  

  
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat 

der Hundebesitzer das binnen 14 Tagen anzuzeigen.  
  
 

§ 11  
Hundesteuermarken  

  
(1) Die Stadt Oldenburg in Holstein gibt Hundesteuermarken aus, die bei der Abmeldung des 

Hundes wieder abgegeben werden müssen. Die Hundehalterin/der Hundehalter darf Hunde 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der 
Hundesteuermarke umherlaufen lassen.  

  
(2) Die Hundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gültige 

Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird der  
Hundehalterin / dem Hundehalter auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Zahlung einer  
Verwaltungsgebühr ausgehändigt. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der 
Gebührentabelle der Satzung der Stadt Oldenburg in Holstein über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren.  

  
(3) Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren 

Stellvertreterinnen / Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder im Betrieb gehaltenen Hunde und deren 
Halter Auskunft zu erteilen. (§ 11 KAG Schl.-H. in Verbindung mit § 93 AO). Zur 
wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch die Hundehalterin / der Hundehalter 
verpflichtet. 
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§ 12   
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1)  Die Hundesteuer entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, für das die Steuer festzusetzen 
ist. 

 
(2)  Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Besteuerungszeitraum ist dabei 

grundsätzlich das Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten 
Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der Teil des Kalenderjahres, in dem die 
Steuerpflicht besteht. Die Steuer wird am Anfang des Folgejahres für das abgelaufene 
Kalenderjahr festgesetzt. 

 
(3)  Auf die zu erwartende Jahressteuer wird eine Vorauszahlung erhoben. Die Vorauszahlung 

auf die Steuer wird zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt. Entsteht die Steuerpflicht im 
Laufe des Kalenderjahres wird die Vorauszahlung nach dem Beginn der Steuerpflicht 
festgesetzt. Die für das Kalenderjahr geleistete Vorauszahlung wird auf die zu zahlende 
Jahressteuer angerechnet. 

 
(4)  Die nach Abs. 3 Satz 2 festgesetzte Vorauszahlung ist zu vier gleichen Teilen jeweils zum 

15.02., 15.05, 15.08. und 15.11. eines Jahres fällig, frühestens jedoch einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides über die Festsetzung der Vorauszahlung. Zu erhebende 
Steuern werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids 
fällig. Bereits geleistete Vorauszahlungen, die über die festgesetzte Steuer hinausgehen, 
werden mit Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids erstattet. 

 
 

§ 13  
Ordnungswidrigkeiten  

  
Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen dieser Satzung 
vorsätzlich oder leichtfertig der Stadt Oldenburg in Holstein als Hundehalter:in, 
a) entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet und die erforderlichen 
Angaben nicht oder falsch mitteilt; 
b) entgegen § 10 Abs. 3 nicht innerhalb von 14 Tagen anzeigt, dass die Voraussetzungen für 
eine Steuerermäßigung oder -befreiung fortgefallen sind; 
 
 

§ 14  
Datenschutz  

  
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verarbeitung folgender Daten gem. 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) durch die Stadt Oldenburg in Holstein 
zulässig: 
 
a) Name, Vorname(n), Anschrift Geburtsdatum und ggf. Kontoverbindung (bei Erstattung 

der Steuer) der steuerpflichtigen Person, 
b) Name und Anschrift eines/einer evtl. Handlungs- und Zustellbevollmächtigten, 
c) Name und Anschrift eines evtl. früheren oder Nachfolgenden Hundehalters. 
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Neben diesen Daten werden für die Errechnung und Festsetzung der Steuer erforderlichen 
Daten erhoben, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist. 
  
(2) Die in Abs. 1 genannten Daten dürfen insbesondere durch Mitteilung oder Übermittlung 

folgender Stellen erhoben werden: 
 
a) Polizeidienststellen, 
b) Ordnungsämtern, 
c) Einwohnermeldeämtern, 
d) Tierschutzvereinen, 
e) Bundeszentralregister 
f) Bereich Haushalt, Steuern und Abgaben der Stadt Oldenburg in Holstein. 

  
(3) Die Stadt Oldenburg in Holstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der 

Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 und Abs. 2 anfallen, ein Verzeichnis der 
Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten 
zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 
  
   

§ 15  
Inkrafttreten  

  
(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Fassung des 3. 

Nachtrages vom 22. März 2021 außer Kraft.  
  
 
 
 Oldenburg in Holstein, den 27.09.2022                                                             (L.S.) 
  
Jörg Saba  
Bürgermeister 
 
  
 
 


